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Tagung der Landessynode in Weißenburg

November 2005

Rechenschaftsbericht des Landessynodalausschusses April bis November 05

Verehrte liebe Mitsynodale!

1. „Kurs halten“
In insgesamt etwa 65 Sitzungsstunden mit 130 Tagungsordnungspunkten an fünf Wochenenden haben wir unseren Teil dazu beigetragen, Kurs zu halten: den Konsolidierungs-Kurs. 
Wir sind froh, dass wir tatsächlich einen Haushaltsentwurf mit immerhin knapp 68 Millionen Euro weniger als 2002 vorliegen haben, auch wenn es mit diesem letzten Schritt im Einzelnen zum Teil noch einmal sehr schmerzhaft wird. Manche Arbeitsbereiche sind in großer Bedrängnis, Einiges wird ganz aufhören müssen. Bei aller kritisch-konstruktiver Begleitung vertrauen wir letztlich der Arbeit des Landeskirchenamtes mit seinem geordneten Verfahren der Haushaltsaufstellung in Verzahnung mit dem Finanzausschuss und anderen beteiligten Gremien. 
Nach den gemeinsamen Bemühungen um nochmalige Überprüfung bleibt auch für die kommenden Haushaltsgesetze die Erkenntnis: Wenn wir Einfluß nehmen wollen, müssen wir rechtzeitig einsteigen, d.h. jeweils schon mit der Frühjahrssynode. Aber selbst die Finanzausschussmitglieder können nicht verhindern, dass bei der Verteilung der sehr knapp gewordenen Finanzmittel im Detail manchmal Unverständnis und der Eindruck von Ungerechtigkeit bleiben. Vielleicht könnte man summarisch sagen: dies ist jetzt eben der Zielentwurf unseres gegenwärtigen Konsolidierungsprozesses. Einen besseren haben wir nicht. Diesen müssen wir jetzt beraten und zur Abstimmung bringen!
Wir waren uns im LSA völlig einig darüber, dass am Ziel des HH-Konsolidierungsprozesses unbedingt festgehalten werden muss und wir nicht über unsere Verhältnisse Geld ausgeben dürfen. Allerdings soll auch nicht verschwiegen sein, dass es natürlich immer wieder auch Minderheitenmeinungen gibt, die sich in Gegenstimmen und Enthaltungen äußern. Kritisch gesehen wird von einigen LSA-Mitgliedern dabei der Gesamt-Anteil der Haushaltsmittel, die zur eigenen Gestaltung in die Gemeinden zurückfließen, und auch die grundlegende Entscheidung, dass die nötige Personalkostenreduzierung durch Personalabbau und nicht durch gemeinsam geschulterte Gehaltsminderungen angestrebt wird. 

Wir danken dem Landeskirchenrat, dass er im vorgelegten Haushaltsgesetz unsere Anregungen aus der letzten LSA-Sitzung zur Verwendung der überplanmäßigen Kirchensteuereinnahmen aufgenommen hat. Die Vorlage sieht im Immobilienbereich jetzt neben Innovationen und Investitionen auch Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen vor und die Aufzählung soll keine Rangordnung bedeuten.

Neben dieser Hauptsache haben wir wie immer insbesondere die weiteren gesetzgeberischen Maßnahmen begleitet, die Arbeit der Landessynode geplant, Informationen ausgetauscht und schließlich eine Zwischenbilanz der LSA-Arbeit gezogen.

2. Wahlen und Delegationen

Der LSA hat unterschiedliche Gremien neu besetzt oder den Benennungen des Landeskirchenrates zugestimmt. Dabei hat der LSA sich bemüht, geeignete Personen möglichst aus der derzeitigen Landessynode in die entsprechenden Gremien zu entsenden.

Kirchliches Verwaltungsgericht:
Verena Hueck und Roswitha von Engel als stellv. Vorsitzende, Dr. Ingeborg Wiedemann und Heinz Schmeckenbecher als Beisitzer

Diakon. Beauftragter für den Datenschutz:
Wolfgang Geuder

Handlungsfeld 9: 

Neuzusammensetzung bestätigt

Arbeitsrechtliche Kommission: 
Walther Rießbeck für Herrn Fries, OKR Hartmut Böttcher für OKR Rainer Böttner nachgerückt


Hans-Gerhard Koch als Vertreter des LSA, als Stellvertreter Herr Schiefer

Beurteilungskommission für Lehrkräfte an kirchlichen Schulen:
Friedrich Schuster
 

3. Auswertung der letzten Synodaltagung in Augsburg und Vorbereitung der weiteren Tagungen

Neben den von Herrn Schwenk wie immer hervorragend moderierten Routine-überlegungen zu den Synodaltagungsplanungen haben wir im Rückblick auf Augsburg nochmal über die gescheiterte DBO-Vorlage gesprochen. Der LSA will künftig in erkennbar strittigen Gesetzesvorhaben sorgfältiger darauf achten, dass die zuständigen Ausschüsse gut genug einbezogen sind; es könnte dann auch eine möglicherweise vermittelnde eigene Stellungnahme des LSA für die Verhandlungen formuliert werden.

 4. Vorlagen und Verordnungen ohne weitere Anmerkungen 

Etliche Gesetzesvorlagen, Verordnungen und Stellungnahmen des Landeskirchenrats haben wir zustimmend zur Kenntnis genommen, zum Teil auch sehr ausführlich mit den verantwortlichen Oberkirchenrätinnen und Oberkirchenräten besprochen und dann ohne weitere beschlussmäßige Anmerkungen weitergeleitet bzw. für unsere gemeinsamen Beratungen in dieser Tagung vorgelegt:

· Personalstruktursicherungsgesetz und PSSG-Ausführungsverordnung (Änderung) auf dem Weg einer gesetzesvertretenden Verordnung (nach Art.77 Abs.3 Kverf) zur Verlängerung der Abfindungen in gleicher Höhe 

· Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften mit redaktionellen Anregungen

· Kirchenmusikhochschulgesetz (Änderung) und ihre Grundordnung 

· Partnerschaftsverlängerung mit der Evang.-Luther. Kirche in Ungarn 

· Landessynodalwahlgesetz (Änderungsentwurf) aus der Mitte der Synode 

· Gesetz zur Umwandlung von Pfarrvikariaten in Pfarrstellen 

· Veränderungen im Landesstellenplan Gemeinden und Dekanatsbezirke 
· Diakonebesoldungsverordnung

· Pfarrerbeihilfeverordnung und Kirchenbeamtenbeihilfeverordnung (Änderungen)

· Steuervorteilsausgleichs-Verordnung

· Kirchenbeamtenbeurteilungs-Verordnung (Änderung)

· Verordnung über das Verfahren bei bestimmten Trauungen (§5 Abs.2-4 LeitlAnwGes)

· Durchführungsverordnung des Pfarrbesoldungsgesetzes (Änderung) 

· Kritische Stellungnahme des LKR  zum aktuell vor allem auch oekumenisch umstrittenen VELKD-Papier „Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständnis“

· Stellungnahme zu aktuellem Gesetzesänderungsentwurf EKD/VELKD-Strukturreform (Mai/Juni) für die Generalsynode der VELKD 

· VELKD-Stellungnahmeverfahren: Kirchenbeamtengesetz der EKD

· Projektstelle „Theol. Begleitung des Strukturwandels in Nordostoberfranken“

· Der Diakoniegesetzesentwurf mit Leitlinien wurde vorberaten und zur Vorlage an die Ausschüsse für die Tagung im März 06 weitergeleitet

5. Gesetzesvorhaben oder Verordnungen mit beschlussmässig festgehaltenen Anmerkungen 

Zustimmend, aber nach zum Teil kontroverser Diskussion haben wir weitergeleitet mit den folgenden kritischen Anmerkungen oder Hinweisen: 

- Innerkirchlicher Finanzausgleich 
Die Regelung des innerkirchlichen Finanzausgleichs bedeutet einen grundlegenden Paradigmenwechsel für die Festsetzung der Gemeinde- und Dekanatsschlüsselzuweisungen: weg von der Orientierung am Bedarf, hin zu einem bestimmten Prozentanteil an den Gesamt-Kirchenumlagen (nicht Gesamthaushalt); dieser soll „bis auf weiteres“ durch das jährliche Haushaltsgesetz festgelegt werden. Kritisch wurde über einen definitiven Minimal-Prozentsatz im Finanzausgleichsgesetz selbst – wie in Württemberg - diskutiert; schließlich haben wir vereinbart, dieses Problem auf den  HH-Prozess 2007 zu verschieben. Der tatsächliche Prozentsatz sollte dann auf jeden Fall im HH-gesetz  deutlich benannt werden. 

· Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften 
Der LSA bittet die zuständigen Ausschüsse zu prüfen, ob sie sich der Meinung des LSA anschließen können, dass für Oberkirchenräte beim Zurückkehren auf eine andere Pfarrstelle nach der Zehnjahresfrist eine Besoldung mit A 15 (Dekane) ausreichend und angemessen wäre; ebenso, dass die Anregungen eines früheren Ausschusses über die Erneuerungen von Anlage II und IIa PfBesG (Liste mit hervorgehobenen Pfarrstellen) mit aufgenommen werden sollten. 
· Kirchenverfassungsänderung Art.26 „Pfarrstellenbesetzung“ und Pfarrstellenbesetzungsordnung 

Der LSA hat einen Änderungsvorschlag zu §15 Abs.3 beschlossen: Um ungute Situationen zu vermeiden, muss – wie bei Personalentscheidungen sonst auch – nach der persönlichen Vorstellung vor dem Kirchenvorstand unverzüglich über die „schwerwiegenden Bedenken“ entschieden werden.

-    Ergänzungsgesetz zur Kirchenmitgliedschaft (Änderung) 

Zur Zielsetzung einer Liberalisierung des Aufnahme- bzw. Wiederaufnahmerechts ergaben sich theologische Bedenken, die sich unter anderem an der Soll-Bestimmung der Gottesdienst- und Abendmahlsteilnahme im Anschluß an die Aufnahme als Verwaltungsakt festmacht (Art 7c: „Verfahren“). Andererseits soll die Voraussetzung für sog. „Eintrittsstellen“ in den Großstädten Nürnberg und München geschaffen werden. Über die theologisch und dann auch rechtliche Bedeutung einer tatsächlichen Kirchen- oder Personalgemeinde als geistlich und sozial konstitutives Element für Kirchenmitgliedschaft gibt es offensichtlich unterschiedliche Erfahrungshintergründe und Auffassungen. Der LSA betont die Wichtigkeit des Aufnahmegesprächs durch eine/n Ordinierte/n und will den Grundfragenausschuss in die Beratungen darüber mit einbezogen wissen.

-   EKD-Stellungnahmeverfahren: Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen:  

Der LSA bittet den LKR, in seiner Stellungnahme auf die Mitgliedschaft in der konkreten Kirchengemeinde, (Art.1a, Kirchenmitgliedschaftsgesetz und Kirchengemeindeordnung), und auf eine angemessene Einspruchsfrist sein besonderes Augenmerk zu legen und später für eine entsprechende bayerische Ausführungsbestimmung Sorge zu tragen.  

- RU-Verteilungsverordnung: 

Der LSA bittet den LKR die Dekanatsschulbeauftragten weiterhin nur im Benehmen mit den Kirchenkreisschulbeauftragten zu ernennen und die Ernennung in der DBO zu regeln.

6. Partnerschaftspapier und Soesterbergantwort zum Problem wirtschaftlicher Globalisierung

Hier war es dem LSA wichtig, deutlich festzuhalten, dass mit diesen Texten für die Diskussion erst ein Anfang markiert wird, wie die ELKB sich in der Communio der weltweiten lutherischen Kirchenfamilie verortet und einbringt. Es sollte nicht überdeckt werden, dass die Kommission des LKR, die sich den Soesterbergfragen gestellt hat, unterschiedliche Auffassungen in unserer Kirche offenbart hat darüber, ob und wie die wachsenden weltweiten Verelendungsprozesse durch die wirtschaftliche Globalisierung unseren Glauben und unser Bekenntnis betreffen bzw. unser Handeln in Frage stellen. Die vorliegende Antwort konnte deshalb auch überhaupt nur mit Hilfe des sog. „Differenzierten Konsenses“ gewonnen werden. Klar ist, dass es hier noch außerordentlich intensive Auseinandersetzungen geben muss. 

Die Stellungnahme zum Soesterbergbrief soll noch in diesem Jahr als die Antwort unserer Kirche an den LWB und ÖRK geschickt werden, damit sie im Februar bei der Vollversammlung des Weltkirchenrats in Porto Allegre, Brasilien, vorliegt. Das Partnerschaftspapier, das der Landeskirchenrat beschlossen hat, soll von der Synode zustimmend zur Kenntnis genommen werden. In diesem Sinn ist die entsprechende Vorlage formuliert. 

Im Partnerschaftspapier erscheinen dem LSA z.B. die Kategorien „Nachbarschaft“ und „Patenschaft“ im Unterschied zu und neben „Partnerschaft“, aber auch andere Fragen, noch weiter klärungsbedürftig.

7. Oekumenischer Kirchentag in München 2010

Gemeinsam mit dem LKR wurde dieses Vorhaben grundsätzlich gut geheißen. Finanzierungsfragen müssen vor einer endgültigen Entscheidung geklärt sein.

8. Informationen

Über herausragende Ereignisse oder  Arbeitsergebnisse bzw. Arbeitsvorhaben sind wir laufend informiert worden: durch Herrn Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, durch den Landeskirchenrat und das Landeskirchenamt, durch die Mitglieder des Präsidiums und weiterer Mitglieder des LSA: etwa über ...
 

· Neuigkeiten aus dem Rat der EKD und anderen Landeskirchen

· aktuelle Gespräche unseres Bischofs mit hochrangigen Vertretern in Politik und Gesellschaft und auf den verschiedenen Ebenen der Kirchen 

· neue Ordnungen in der Diakoninnengemeinschaft, für die Umweltarbeit und für die Kirchliche Registratur

· Einzelheiten wie z.B. eine Kirchenkreis-Versammlung mit Vertrauensleuten und Dekanatssynoden-Präsidien in Sulzbach-Rosenberg, die Berufung von Frau Oberkirchenrätin Dr. Karla Sichelschmidt als neue Leiterin des Landeskirchenamtes und in den Berufungsausschuss, das Projekt „Evaluation im Horizont des Kirchlichen Auftrags“,

· Planungen und Vorhaben wie das beabsichtigte Vakanzmodell zur gerechten Verteilung des zunehmenden Pfarrermangels oder im nächsten Jahr die fällige Evaluation Handlungsfeldkonzept; das Eckpunktepapier für die Novellierung von KV, KGO und DBO hat der LSA ausführlich diskutiert und der Landessynode zur Beschlussfassung vorgelegt, damit für Frühjahr 06 entsprechende Vorlagen erarbeitet werden können.

· laufende Entwicklungen: weitere ÜPD-Stellenplanung im Rahmen einer Gesamtstellenplanung 09/010 (mit ausdrücklicher Zustimmung durch den LSA und mit Delegation von Herta Küßwetter in eine Lenkungsgruppe), EKD-Papier zu Personalsituation und –politik; Neukonstruktion des künftigen Zentrums für Partnerschaft, Oekumene und Mission in Neuendettelsau; Konsultation Immobilien-Konzept; Vollzug der Landesstellenplanung und des Personalabbaus;

· den neuen Internetauftritt „Den Gemeinden ein Dach und den Usern ein Zuhause“ 
· oekumenische Reisen des Bischofs oder anderer Repräsentanten unserer Kirche nach Ungarn im Mai, Mittelamerika (CILCA) im Juli, nach Tanzania im August, nach Brasilien und Israel im September.
In den jeweiligen Aussprachen zu den Informationsrunden tauschen wir unsere Einschätzungen, Problemanzeigen und Bewertungen aus und gelangen dadurch zu Meinungsbildern. Wenn diese Gesprächseinheiten im Ergebnis auch oft ohne formale Beschlüsse bleiben, sind sie doch für die gemeinsame Urteilsbildung des LSA als eigenständiges Organ der Kirchenleitung wichtig.

9. „Kirche vor Ort“ und „Diakonisches Handeln“

Über die laufenden Diskussionen und Prozesse zum Thema „Kirche vor Ort“ wird Frau Vizepräsidentin Dr. Deneke-Stoll am Donnerstag einen Zwischenbericht geben; ebenso hören wir am Donnerstag auch über den Stand der Vorbereitungen der Diakoniesynode im Frühjahr in Bad Alexandersbad. Beides haben wir in allen Sitzungen begleitet.   

10. Verständigung untereinander über Arbeitsweise, Themen, Leitung und Miteinander im LSA

Schließlich hat der LSA im Juli auf einem Klausurtag im Rahmen einer Halbzeitbilanz über seine eigene Arbeitsweise, über Themen, Leitung und das Miteinander reflektiert. Für die gemeinsame Sitzung mit dem LKR im Herbst haben wir als wichtig erkannt, von vorneherein gemeinsame Tagesordnungspunkte gezielt anzusetzen und Zeit für echte Aussprache zu haben, anstatt aktuelle Themen abzuarbeiten.

Im Übrigen wurden wir ja alle immer auf dem Laufenden gehalten durch die jeweils aktuellen Briefe der Frau Synodalpräsidentin. Wir wollen Ihnen, liebe Frau Schülke, an dieser Stelle auch einmal herzlich danken, ebenso wie den beiden Vizepräsiden. Ihre hervorragende Teamarbeit im Präsidium und gegenseitige Ergänzung trägt für unsere gute Zusammenarbeit und Atmosphäre im Landessynodalausschuss sehr viel aus und gewährleistet, dass wir das Riesen-Pensum mit manchen Anspannungen im Großen und Ganzen in einer heiteren Gelassenheit bewältigen.

Unverzichtbar ist dabei natürlich sowieso das Synodalbüro und darin an herausragender Stelle Herr Schwenk. Ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir deshalb für ihren unermüdlichen Einsatz und für die absolut zuverlässige Unterstützung; ganz zu schweigen von Ihrer unnachahmlich liebenswürdigen Freundlichkeit, lieber Herr Schwenk, durch die Sie humorvolle Würze in die Synodalarbeit hineinbringen! Ganz herzlichen Dank! 

Martin Wirth
